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YoungDriver-Versicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
   
WGV-Versicherung AG / Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. 
Deutschland

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.  Die voll-
ständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versiche-
rungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen 
durch.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine personenbezogene Zusatzversicherung zu bereits bei den WGV Versicherungen (WGV-Versicherung AG oder 
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.) bestehenden Kfz-Versicherungen an.

Was ist versichert?
  Die YoungDriver-Versicherung ermöglicht es Ihnen,  

als Versicherungsnehmer ohne eigenes Fahrzeug  
eine Sonderein stufung in eine  günstigere SF-Klasse 
zu erlangen.

  Versichert ist die berechtigte Nutzung von allen bei 
den WGV Versicherungen versicherten Fahrzeugen, 
mit Ausnahme von Fahrzeugen im Young&Oldtimer-
Tarif.

  Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Bedingungen für 
die Kfz-Versicherung (AKB) des Versicherungs vertrags 
des genutzten Fahrzeugs auch für die YoungDriver-
Versicherung.

Fahrerschutzversicherung
  Ersetzt den Personenschaden des Fahrers durch 

einen Unfall beim Lenken des Fahrzeugs.
Wer ist versichert?
  Die YoungDriver-Versicherung ist für Fahrer, die die 

bei den WGV Versicherungen versicherten Fahrzeuge 
mitbenutzen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
  Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme je 

Schadenereignis können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Fahrerschutzversicherung
  Ihre Ansprüche, soweit ein Anderer für den Schaden 

aufkommt.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
!  Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert.  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  
zum Beispiel: 

!  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden,
!  Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten Rennen 

entstehen.

!

Wo bin ich versichert?
  Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten,  

die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

Welche Verpflichtungen habe ich?
– Sie müssen alle Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
–  Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
–  Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
– Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis.
–  Sie müssen uns jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen, jedoch nicht  
vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das  
monatlich, halbjährlich oder jährlich sein.
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

€
€

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie  
den ersten oder einmaligen Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. 
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres, 24.00 Uhr. Er verlängert sich automatisch  
um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung wird zu dem von Ihnen angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Eingang bei uns, wirksam.
Außerdem können Sie den Vertrag nach einem Schadenfall im Rahmen der Fahrerschutzversicherung kündigen.
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1.  Identität des Versicherers, ladungsfähige 
 Anschrift, vertretungsberechtigte Personen

Ihr Versicherer ist die
WGV-Versicherung AG 
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479
bzw. wenn Sie Angehöriger des öffentlichen Dienstes in Württem-
berg sind, die 
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.  
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 547.
Durch den Abschluss der Versicherung bei der Württembergische 
Gemeinde-Versicherung a.G. wird eine Mitgliedschaft erworben.
Für beide Unternehmen:
Anschrift: Tübinger Straße 55 
 70178 Stuttgart 
Fax: 0711 1695-1100 
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de
Sitz: Stuttgart
Vertretungsberechtigte Personen: 
Vorstand:  Dr. Klaus Brachmann (Vorsitzender) 

Ralf Pfeiffer  
Dr. Frank Welfens

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  Roger Kehle,  
Präsident des Gemeindetags  
Baden-Württemberg a.D.

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
WGV Versicherung AG:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach-, Rechtsschutz- und
Krankenzusatzversicherungen
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen

3.  Allgemeine Versicherungsbedingungen und  
wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

a)   Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen 
sowie die Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts.

Für das Versicherungsverhältnis gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die YoungDriver-Versicherung (AYD 2024).
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung.
b)   Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung 

des Versicherers.
Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Ver-
sicherers, ergeben sich aus den vorgenannten Unterlagen sowie den 
Beschreibungen des Versicherungsumfangs.

4.  Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
 zusätzliche Kosten

Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlungsperiode ergeben 
sich aus dem Antrag bzw. der Tarifauskunft. Die gesetzliche Ver-
sicherungsteuer ist in den Beiträgen enthalten.
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.
Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen 
lediglich Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.

5. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Fälligkeit des Erstbeitrags: 
Der Erstbeitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungs-
vertrages fällig, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Versicherungsbeginn.
Zahlweise der Folgebeiträge: 
zum 01.01. jährlich im Voraus 
oder  
zum 01.01. und 01.07. halbjährlich im Voraus 
oder 
zum jeweils ersten eines Monats monatlich im Voraus.
Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, ziehen wir 
den Beitrag von Ihrem Konto mittels Lastschrift ein, ansonsten müs-
sen Sie den Beitrag überweisen.

6.  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Infor-
mationen beträgt vier Wochen.

A. Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 VVG-Informationspflichtenverordnung

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungs-
nehmers und die Übersendung des Versicherungsscheins durch den 
Versicherer.
Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, so-
fern dieser unverändert angenommen wird, frühestens aber am Tag 
nach Antragseingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Versi-
cherungsschutz.
Der Versicherungsnehmer ist an seinen Antrag zwei Wochen gebun-
den.

8.  Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs-
rechts

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist  
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform  

(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
▪ der Versicherungsschein,
▪ die Vertragsbestimmungen,
  einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden All-

gemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schließlich der Tarifbestimmungen,

▪ diese Belehrung,
▪ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
▪ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
WGV-Versicherung AG, Tübinger Straße 55, 70178 Stuttgart,  
Fax: 0711 1695-1100, E-Mail: hus-vertrag@wgv.de bzw., wenn Sie 
Angehöriger des öffentlichen Dienstes in Württemberg sind, Würt-
tembergische Gemeinde-Versicherung a.G., Tübinger Straße 55, 
70178 Stuttgart, Fax: 0711 1695-1100, E-Mail: hus-vertrag@wgv.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu er-
statten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der 
Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei 
handelt es sich um einen Betrag in Höhe von
  1/360 der Jahresprämie gemäß Tarifauskunft 

(bei jährlicher Prämienzahlung) bzw.
  1/180 der Halbjahresprämie gemäß Tarifauskunft 

(bei halbjährlicher Prämienzahlung) bzw.
  1/30 der Monatsprämie gemäß Tarifauskunft 

(bei monatlicher Prämienzahlung)
multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungs-
schutz bestanden hat.
Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wi-
derrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Ver-
sicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.

Abschnitt 2

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informa-
tionen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzel-
nen aufgeführt:
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Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung 
zu stellen:
1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, 

über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben 
ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger einge-
tragen ist und die zugehörige Registernummer;

2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Ver-
sicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa-
tionen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbe-

sondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung 
des Versicherers;

5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln 
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehre-
re selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, 
wenn der genaue Preis nicht angegeben werden kann, Anga-
ben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen;

6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbe-
sondere zur Zahlungsweise der Prämien;

7.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befris-
teter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbeson-
dere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungs-
schutzes sowie die Dauer der Frist, während der der An trag-
steller an den Antrag gebunden sein soll;

9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts  sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere 
Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Fal-
le des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form;

10.  Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
11.  Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung  

durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestal-
teten Form;

12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;

13.  das auf den Vertrag anwendbare Recht;
14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 

diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer 
verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 
der Laufzeit des Vertrages zu führen;

15.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls 
die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist  ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechts-
weg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie 
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

9.  Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur  
Mindestlaufzeit des Vertrages

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalen-
derjahres, 24.00 Uhr (Mindestvertragslaufzeit). Er verlängert sich mit 
Ablauf der Vertragszeit jeweils um ein Jahr, außer Sie oder wir kün-
digen den Vertrag.

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) kündigen. 
Der Versicherer kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens zum Ab-
lauf der Mindestvertragslaufzeit, schriftlich kündigen.

11.  Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Versicherer der Aufnahme von  
Be ziehungen zum Versicherungsnehmer vor  
Abschluss des Vertrages zugrunde legt

Vor Abschluss des Versicherungsvertrages legen wir der Aufnahme 
von Beziehungen zu Ihnen das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land zugrunde.

12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung.
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden 
Gerichten geltend machen:
–  dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
–   dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie 

 betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.
Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren 
Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, gilt das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäfts-
sitz zuständig ist.

13.  Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deut-
scher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit 
des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt.

14.  Außergerichtliches Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren

Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungs-
verfahren bei der Verbraucherschlichtungsstelle
Versicherungsombudsmann e.V. 
Sitz: Leipziger Straße 121
 10117 Berlin
Anschrift: Postfach 08 06 32
 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben  Sache 
ein Verfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs aufsicht 
oder vor Gericht anhängig ist. Zur Teilnahme an diesem Verfahren 
sind wir verpflichtet.
Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsom-
budsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 EUR verbind-
lich; darüber hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu ei-
nem Beschwerdewert von 100.000 EUR eine für beide Seiten un-
verbindliche Empfehlung abgeben.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.

15. Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
– Bereich Versicherungsaufsicht –
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genannten 
Aufsichtsbehörde.



5

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die zur WGV  Versicherungsgruppe 
gehörenden Unternehmen
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.,
WGV-Versicherung AG,
WGV-Lebensversicherung AG,
WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH,
WGV-Informatik und Media GmbH,
WGV-Beteiligungsgesellschaft mbH und
WGV Holding AG
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist das Unternehmen, mit 
dem Ihr Versicherungsvertrag, ein anderer Vertrag oder eine sons-
tige Rechtsbeziehung besteht und hierzu Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet. Den jeweiligen Verantwortlichen entnehmen Sie 
bitte Ihren Unterlagen. 
Bei den Konzerngesellschaften Württembergische Gemeinde-Versiche-
  rung a.G., WGV-Versicherung AG, WGV-Lebensversicherung AG, 
WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH und WGV-Informatik und 
Media GmbH handelt es sich um gemeinsam Verantwortliche nach 
Artikel 26 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Nähere Informationen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit finden 
Sie unter www.wgv.de/datenschutz.
Sie erreichen uns unter folgender Adresse:
WGV Versicherung
70164 Stuttgart
Telefon: 0711 1695-1500
Fax: 0711 1695-1100
E-Mail: kundenservice@wgv.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@wgv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber 
hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Ver-
sicherungswirtschaft“ (Code of Conduct) verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Die-
se können Sie im Internet unter www.wgv.de/datenschutz abrufen.
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Ver-
trags und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir 
etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und 
wie hoch der Schaden ist. Ferner benötigen wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Erbringung von Leistungen.
Der Abschluss bzw. die Durchführung des  Versicherungsvertrags 
sowie die Erbringung von Leistungen ist ohne die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit den Unternehmen der WGV Versicherungs-
gruppe bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsicht-
lich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidun-
gen oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensver-
sicherungsvertrags) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Artikel 9 Absatz 2 a in Verbindung mit Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen 
wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grund-
lage von Artikel 9 Absatz 2 j DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Dies kann 
insbesondere erforderlich sein:
–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für 

andere Produkte der Unternehmen der WGV Versicherungsgrup-
pe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
 rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen  Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es mög-
lich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner 
besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermit-
teln Ihre Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für die Er-
füllung unseres Versicherungsvertrags mit Ihnen erforderlich ist bzw. 
im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Um-
fang. Nähere Informationen zu den eingesetzten Rückversicherern 
stellen wir Ihnen unter https://www.wgv.de/datenschutz zur  Verfügung.
Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese  Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Ver-
sicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zen-
tralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kun-
denservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Ex-
kasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Un-
ternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleister-
liste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Daten-
verarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter 
https://www.wgv.de/docs/rechtliches/liste_personenversicherung.pdf 
entnehmen. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch per Post. Gerne kön-
nen Sie mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711 1695-1500 
Kontakt aufnehmen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an wei-
tere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung ge-
setzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanz-
 behörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt dies nur, 
soweit Sie dem zugestimmt haben, ein Angemessenheitsbeschluss 
der EU-Kommission vorliegt oder andere angemessene Datenschutz-
garantien vorhanden sind. Informationen hierzu stellen wir Ihnen 
gerne über die genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis 
zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem 

B. Hinweise zum Datenschutz
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aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geld-
wäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn 
Jahren.

Betroffenenrechte
Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kön-
nen Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widerspre-
chen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn 
sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die ge-
gen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 615541-0
Telefax: 0711 615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungs-
wirtschaft
Es besteht die Möglichkeit, dass wir bei Abschluss eines Versicherungs-
vertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten zum Ver-
sicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des 
Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH 
übermitteln (HIS-Anfrage). Die informa HIS GmbH überprüft anhand 
dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungs-
objekt im „Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes 

Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeu-
ten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer  früheren 
Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie gegebenenfalls von dem einmelden-
den Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. 
Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, 
werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versiche-
rungsunternehmen, übermittelt.
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf den folgenden Internet-
seiten: http://www.informa-his.de. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen 
diese auch per Post. Gerne können Sie mit uns hierzu unter der Tele-
fonnummer 0711 1695-1500 Kontakt aufnehmen.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z.B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls über-
prüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforder-
lichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit 
dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Es besteht die Möglichkeit, dass wir Ihre Daten (Name, Adresse und 
gegebenenfalls Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden 
übermitteln. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlung sind Artikel 6 Ab-
satz 1 b und Artikel 6 Absatz 1 f der DSGVO. Übermittlungen auf der 
Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen 
zur infoscore Consumer Data GmbH im Sinne des Artikel 14 DSGVO, 
das heißt Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Da-
tenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunfts-
recht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie 
unter folgendem Link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch per Post. Gerne kön-
nen Sie mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711 1695-1500 
Kontakt aufnehmen.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antrag-
stellung befragen, kann in einzelnen Fällen vollautomatisiert über 
das Zustandekommen des Vertrags entschieden werden.

Die selbstständigen Vermittler der WGV erhalten für die Vermittlung 
von Versicherungsverträgen eine Kombination aus einer erfolgs un-
abhängigen und einer erfolgsabhängigen Vergütung (Provision); 

diese ist in der Versicherungsprämie enthalten. Die Vergütung der 
Mitarbeiter der WGV ist unabhängig vom Abschluss eines konkreten 
Versicherungsvertrags, also erfolgsunabhängig.

C. Hinweise zur Vermittlervergütung
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Sehr geehrter Kunde,
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, 
ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzu-
geben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kön-
nen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle  Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn 
wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch in-
soweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
 vorvertragliche  Anzeigepflicht verletzt wird? 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
–  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer  Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertrag-
liche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

Mitteilung nach § 19 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die an-
deren Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedin-
gungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Be dingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als  
10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mit-
teilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Ge fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Per-
son vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertre-
ters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. 
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.
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A  Welche Leistungen umfasst die 
 YoungDriver-Versicherung?

A.1  Fahrzeugnutzung –  
Erweiterung bestehender Kfz-Versicherungen

A.1.1 Was ist versichert?
A.1.1.1  Versichert ist im Rahmen der YoungDriver-Versicherung 

die Nutzung als berechtigter Fahrer von allen bei den WGV 
Versicherungen (WGV-Versicherung AG oder Württem-
bergische Gemeinde-Versicherung a.G.) versicherten 
Kraftfahrzeugen durch Sie als Versicherungsnehmer. 

  Ausgenommen hiervon sind jedoch Fahrzeuge, die bei 
der WGV-Versicherung AG im Young&Oldtimer-Tarif ge-
führt werden.

  Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht.

A.1.1.2  Hierfür entfällt die Meldung und die Berechnung als junger 
Fahrer im jeweiligen Kfz-Versicherungsvertrag des jeweils 
genutzten Fahrzeugs.

A.1.1.3  Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich –  
mit Ausnahmen von A.3 – nach dem Vertrag und den All-
gemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
des jeweils genutzten Fahrzeugs. Die Regulierung von 
Schadenfällen erfolgt nicht aus der YoungDriver-Versiche-
rung, sondern aus der für das genutzte Fahrzeug beste-
henden Kfz-Versicherung. Belastende Schadenfälle füh-
ren daher zu einer Rückstufung der für dieses Fahrzeug 
bestehenden Kfz-Versicherung.

  Maßgeblich für die Rückstufung sind die Regelungen im 
jeweiligen Kfz-Versicherungsvertrag.

A.1.1.4  Die im Versicherungsvertrag des jeweils genutzten Fahr-
zeugs vereinbarten Rechte und Pflichten für mitversicherte 
Personen gelten auch für Sie als Versicherungsnehmer 
dieses Vertrags und als berechtigter Fahrer des Fahr-
zeugs. Sind wir wegen einer Verletzung dieser Pflichten 
zur Leistung aus der Kfz-Versicherung frei, gilt dies auch 
gegenüber Ihnen.

Allgemeine Bedingungen für die  
YoungDriver-Versicherung (AYD 2024)

WGV-Versicherung AG
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
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A.1.2 Wer ist versichert?
  Im Rahmen der YoungDriver-Versicherung sind Sie als 

berechtigter  Fahrer von allen bei den WGV Versicherun-
gen versicherten Fahrzeugen versichert.

  Die Rechte aus der YoungDriver-Versicherung können nur 
Sie als Versicherungsnehmer wahrnehmen.

A.1.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
  Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen 

Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebie-
ten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören.

A.2 Ansammeln schadenfreier Jahre
  Abhängig von der Vertragslaufzeit der YoungDriver-Ver-

sicherung rechnen wir Ihnen als Versicherungsnehmer 
einmalig beim Abschluss einer Kfz-Versicherung auf Ihren 
Namen bei den WGV Versicherungen eine bestimmte 
Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) an.

A.2.1 Einstufung
A.2.1.1  Hat der Vertrag mindestens ein Jahr und längstens zwei 

Jahre bestanden, rechnen wir Ihnen die SF-Klasse 2 an.
A.2.1.2  Hat der Vertrag länger als zwei Jahre bestanden, rechnen 

wir Ihnen die SF-Klasse 4 an.
A.2.1.3  Schäden haben keine Auswirkung auf die Einstufung in 

die SF-Klasse dieses Vertrags.
A.2.2  Wie können Sie die SF-Klasse bei Abschluss eines 

eigenen Kfz-Vertrags nutzen?
A.2.2.1  Die SF-Klasse dieses Vertrags können Sie sich als Ver-

sicherungsnehmer bei Abschluss Ihrer eigenen Kfz-Ver-
sicherung bei den WGV Versicherungen anrechnen las-
sen. Dabei wird die SF-Klasse so behandelt, als stamme 
sie aus dem Schadenverlauf einer Kfz-Versicherung für 
einen Pkw. Die SF-Klasse wird als Sondereinstufung ge-
führt. Das heißt, sie gilt nur während der Vertragslaufzeit 
bei uns und kann nicht auf einen anderen Versicherer 
übertragen werden.

A.2.2.2  Die Kfz-Versicherung wird auf Ihren Namen bei den WGV 
Versicherungen abgeschlossen. Die Übertragung des 
Schadenverlaufs auf andere Personen ist ausgeschlos-
sen. Die Übertragung auf einen anderen Versicherer ist 
nicht möglich.

A.3  Fahrerschutzversicherung –  
wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird

  Die Fahrerschutzversicherung ist eine Kfz-Unfallversiche-
rung, deren Leistungen sich nach dem tatsächlich ent-
standenen Personenschaden richten.

A.3.1 Was ist versichert?
  Versichert sind Personenschäden, die dadurch entstehen, 

dass Sie als Versicherungsnehmer durch einen Unfall 
beim Lenken eines bei uns versicherten Fahrzeugs ver-
letzt oder getötet werden.

  Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich 
von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfall-
ereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

  Zum Lenken des Fahrzeugs gehört z.B. nicht das Ein- und 
Aussteigen oder das Be- und Entladen.

A.3.2 Wer ist versichert?
  Sie sind als berechtigter Fahrer eines bei uns  versicherten 

Fahrzeugs versichert. Berechtigter Fahrer ist eine Person, 
die mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
das Fahrzeug lenkt.

  Im Todesfall sind Ihre Hinterbliebenen bezüglich ihrer ge-
setzlichen Unterhaltsansprüche mitversichert.

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
  Die Fahrerschutzversicherung gilt nur bei der Nutzung 

eines Pkw oder Campingfahrzeugs.
A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
  In der Fahrerschutzversicherung besteht Versicherungs-

schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie 
den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich der Europäischen Union gehören.

A.3.5 Was leisten wir in der Fahrerschutzversicherung?
A.3.5.1 Was wir ersetzen
  Wir ersetzen den unfallbedingten Personenschaden  

(z.B. Verdienstausfall, Hinterbliebenenrente, Schmerzens-
geld, behindertengerechte Umbaumaßnahmen) so, als  
ob ein Dritter schadenersatzpflichtig wäre. Dabei leisten 
wir nach den deutschen gesetzlichen Schadenersatz-
bestimmungen des Privatrechts bis zu einer Höhe von  
15 Millionen EUR je Schadenfall.

  Voraussetzung für eine Entschädigung ist ein zeitlich zu-
sammenhängender, unfallbedingter, stationärer Kranken-
hausaufenthalt von mindestens 72 Stunden innerhalb von 
6 Monaten nach dem Unfall.

  Nicht versichert sind die Kosten eines durch den Versi-
cherungsnehmer beauftragten Rechtsanwalts.

A.3.5.2 Vorrangige Leistungspflicht Dritter
  Wir erbringen keine Leistungen, soweit im Versicherungs-

vertrag des genutzten Fahrzeugs der Fahrerschutz ver-
sichert ist.

  Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegenüber 
Dritten (z.B. Schädiger, Haftpflichtversicherer, Kranken-
kasse, Rentenversicherungsträger,  Berufsgenossenschaft, 
Arbeitgeber) Anspruch auf Ersatz des Schadens oder 
 Anspruch auf deckungsgleiche (kongruente) Leistungen 
haben.

  Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht er-
folgversprechend durchsetzen können, leisten wir den-
noch, wenn nachfolgende Voraussetzungen vorliegen:

 – Sie haben den Anspruch in Textform geltend gemacht.
 –  Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs 

erforderliche Anstrengungen unternommen, die Ihnen 
billigerweise zumutbar waren.

 – Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten.
  Hinweis: Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirk-

sam abtretbar. Unter anderem können Ansprüche gegen 
Sozialversicherungsträger (z.B. Krankenkasse, Renten-
versicherungsträger) häufig nicht oder nur mit deren Zu-
stimmung abgetreten werden. In diesen Fällen können wir 
nicht im Voraus Leistungen erbringen, sondern erst dann, 
wenn abschließend geklärt ist, dass keine Ansprüche 
gegenüber Dritten bestehen.

  Vereinbarungen, die Sie mit Dritten über diese Ansprüche 
treffen (z.B. ein Abfindungsvergleich), binden uns nur, 
wenn wir vorher zugestimmt haben.

A.3.5.3  Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungs-
summe)?

  Unsere Leistung für ein Schadenereignis ist beschränkt 
auf die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Meh-
rere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe 
Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis.

A.3.6 Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlung
  Wir sind verpflichtet innerhalb eines Monats in Textform 

zu erklären, ob und in welchem Umfang wir unsere Leis-
tungspflicht anerkennen. Die Frist beginnt, wenn uns Ihr 
Leistungsantrag und die zu dessen Beurteilung erforder-
lichen Unterlagen vorliegen.

  Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit 
 Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb 
von zwei Wochen.

  Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach 
fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vor-
schüsse.

A.3.7 Was ist nicht versichert?
A.3.7.1 Straftat
  Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem 

Fahrer dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straf-
tat begeht oder versucht.

A.3.7.2 Psychische Reaktionen
  Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Stö-

rungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese 
durch einen Unfall verursacht wurden.

A.3.7.3 Schäden an der Bandscheibe
  Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Band-

scheiben. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein 
unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis diese Ge-
sundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr als 
50 Prozent) verursacht.

A.3.7.4 Ansprüche Dritter
  Ansprüche, die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, 

Dienstherrn und Sozialversicherungsträgern gegen uns 
geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen.

A.3.7.5 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten
 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem 

Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behördlich genehmig-
ten Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, bei 
der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, 
Tests und Demonstrationen. 

 Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.3.
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A.3.7.6  Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt

  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht wer-
den.

A.3.7.7 Schäden durch Kernenergie
  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-

energie.

B  Beginn des Vertrags und des  
Versicherungsschutzes

B.1  Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass 
wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies 
durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen.

B.2  Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in 
Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag ge-
zahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2.1 und C.1.2.2.

C Beitragszahlung
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
C.1.1 Rechtzeitige Zahlung
  Der im Versicherungsschein genannte erste oder einma-

lige Beitrag wird sofort nach Zugang des Versicherungs-
scheins, frühestens aber zum Versicherungsbeginn fällig. 
Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich zu zahlen. 
Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder 
getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einma-
lige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

C.1.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2.1  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-

zeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungs-
schutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht 
rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags.

C.1.2.2  Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlos-
sen, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine Ge-
schäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 15 Prozent des 
Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat ab dem 
beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu 
unserem Rücktritt, jedoch höchstens 40 Prozent des 
 Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags
C.2.1 Rechtzeitige Zahlung
  Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder 

in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und 
zu zahlen.

C.2.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2.1  Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern 

wir Sie auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich des Ver-
zugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei 
Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.2.2  Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Be-
träge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C.2.2.3  Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der 
zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kün-
digung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb 
eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben 
wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausge-
sprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie inner-
halb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung ge-
nannten Zahlungsfrist zahlen.

  Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der 
zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, 
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungs-
schutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach 
Ihrer Zahlung.

C.3 Beitragszahlung und Versicherungsperiode
C.3.1  Beitragszahlung
  Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 

laufende Zahlungen monatlich, halbjährlich, jährlich oder 
als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

C.3.2 Versicherungsperiode
  Die erste Versicherungsperiode beginnt mit dem Versiche-

rungsbeginn und endet am 31.12. des betreffenden Ka-
lenderjahres. Die folgenden Versicherungsperioden fallen 
mit dem Kalenderjahr zusammen.

C.4  Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschrift-
mandat und dessen Beendigung

C.4.1 Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
  Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto 

vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
 –  der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 

kann und
 – Sie der Einziehung nicht widersprechen.
  Was geschieht, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschul-

den nicht eingezogen werden kann? In diesem Fall ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn Sie nach einer 
Aufforderung in Textform unverzüglich zahlen.

C.4.2  Beendigung des SEPA-Lastschriftmandats
  Können wir den fälligen Beitrag nicht einziehen, weil Sie 

das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen haben, oder ha-
ben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass wir den 
Beitrag nicht einziehen können, sind wir berechtigt, künf-
tig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, eine 
monatliche Zahlweise auf halbjährliche Zahlweise umzu-
stellen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert 
worden sind.

D  Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
und Folgen einer Pflichtverletzung

D.1  Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des 
Fahrzeugs?

D.1.1  Sie dürfen die Fahrzeuge nur mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten führen.

D.1.2  Es gelten die Pflichten, die sich aus der für das jeweilige 
Fahrzeug bei den WGV Versicherungen bestehenden 
 Kfz-Versicherung ergeben. Bitte entnehmen Sie diese den 
Vertragsunterlagen und Allgemeinen Bedingungen für die 
Kfz-Versicherung (AKB) des genutzten Fahrzeugs.

D.1.3  Das Fahrzeug darf nicht zu behördlich nicht genehmigten 
Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Ren-
nen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.

 Hinweis: Beachten Sie auch die Ausschlüsse nach A.3.7.5.

D.2 Zusätzlich gilt in der Fahrerschutzversicherung
D.2.1 Alkohol und andere berauschende Mittel
  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der  Fahrer 

durch alkoholische Getränke oder andere be rauschende 
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug  sicher zu führen.

D.2.2 Gurtpflicht
  Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschrie-

benen Sicherheitsgurt angelegt haben, es sei denn, das 
Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

D.3  Welche Folgen hat eine Verletzung dieser  
Pflichten?

D.3.1  Verletzen Sie vorsätzlich eine der in D.1 und D.2 geregel-
ten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Ver-
letzen Sie diese Pflichten grob fahrlässig, sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie 
nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

D.3.2  Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht 
arglistig verletzen.
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E  Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen 
einer Pflichtverletzung

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
  Es gelten grundsätzlich die Pflichten, die sich aus der für 

das jeweilige Fahrzeug bei den WGV Versicherungen be-
stehenden Kfz-Versicherung ergeben. Bitte entnehmen 
Sie diese den Vertragsunterlagen und Allgemeinen Be-
dingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) des genutzten 
Fahrzeugs.

E.1.1 Anzeigepflicht
  Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu 

einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer 
 Woche anzuzeigen.

  Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine an-
dere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereig-
nis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. 
Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits 
gemeldet haben.

E.1.2 Aufklärungspflicht
  Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versiche-

rungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht er-
forderlich ist.

  Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten be-
achten:

 –  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die ge-
setzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen 
oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. Ist 
die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie 
sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt, 
müssen Sie die Feststellungen unverzüglich nachträg-
lich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetz-
buch).

 –  Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des 
Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und 
zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie 
uns in Textform antworten.

 –  Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, 
 soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, 
diese zu beschaffen.

 –  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens 
erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie 
zumutbar ist.

 –  Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen 
des Schadenereignisses und zu unserer Leistungs-
pflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.

E.1.3 Schadenminderungspflicht
  Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses 

nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.

  Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zu-
mutbar, zu befolgen.

E.1.4 Zusätzlich in der Fahrerschutzversicherung
E.1.4.1 Medizinische Versorgung
  Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns  führen 

kann, müssen Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

E.1.4.2 Medizinische Aufklärung
  Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir 

möglicherweise Auskünfte von
 –  Ärzten, die Sie oder die versicherte Person vor oder 

nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
 –  anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Be-

hörden.
  Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Aus-

künfte zu erhalten. Dazu können Sie den Ärzten und den 
genannten Stellen erlauben, uns die Auskünfte direkt zu 
erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte selbst ein-
holen und uns zur Verfügung stellen.

  Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist. Von diesen Ärzten müs-
sen Sie sich untersuchen lassen. Wir tragen die notwen-
digen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die 
Untersuchung entsteht.

  Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass 
 angeforderte Berichte alsbald erstellt werden.

E.1.4.3 Aufklärung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
  Sie müssen alles tun, was der Aufklärung möglicher An-

sprüche gegen Dritte dienen kann. Insbesondere müssen 
Sie unsere Fragen zu möglichen Ansprüchen gegen  Dritte, 

die sich auf den Umfang unserer Leistungspflicht aus-
wirken können, wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. Entsprechende Nachweise müssen Sie uns vor-
legen.

E.1.4.4 Wahrung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
  Sie haben Ihren Anspruch gegen den Dritten unter Be-

achtung der Form- und Fristvorschriften zu wahren, soweit 
Ihnen dies zumutbar ist.

E.2  Welche Folgen hat eine Verletzung dieser  
Pflichten?

E.2.1  Verletzen Sie vorsätzlich eine der in E.1 geregelten Pflich-
ten, besteht kein Versicherungsschutz. Verletzen Sie  diese 
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

  Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei 
Verletzung einer Auskunfts- oder Aufklärungspflicht im 
Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir ha-
ben Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen.

E.2.2  Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 
soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder 
für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arg listig 
verletzen.

F Laufzeit und Kündigung des Vertrags
F.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
F.1.1 Vertragsdauer
  Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versi-

cherungsschein.
F.1.2 Automatische Verlängerung
  Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abge-

schlossen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündi-
gen.

F.1.3 Automatische Beendigung
 Wird der Schadenfreiheitsrabatt aus der YoungDriver-Ver-

sicherung bei Abschluss einer Kfz-Versicherung angerech-
net, so endet die YoungDriver-Versicherung automatisch.

F.2  Wann und aus welchem Anlass können Sie 
den Versicherungsvertrag kündigen?

F.2.1 Tägliche Kündigung
  Sie können die YoungDriver-Versicherung jederzeit ohne 

Einhaltung einer Frist in Textform kündigen. Die Kündigung 
wird zu dem von Ihnen angegebenen Zeitpunkt, frühes-
tens jedoch mit Eingang bei uns, wirksam.

F.2.2 Kündigung nach einem Schadenereignis
F.2.2.1  Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie 

die YoungDriver-Versicherung kündigen. Die Kündigung 
muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der 
Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb 
eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungs-
pflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben.

F.2.2.2  Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf 
des Vertrags, wirksam werden soll.

F.3  Wann und aus welchem Anlass können wir 
den Versicherungsvertrag kündigen?

F.3.1 Kündigung zum Ablauf
  Wir können die YoungDriver-Versicherung zum Ablauf des 

Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirk-
sam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf 
in Schriftform zugeht.

F.3.2 Kündigung nach einem Schadenereignis
  Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir 

die YoungDriver-Versicherung kündigen. Die Kündigung 
muss Ihnen in Schriftform innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung 
oder innerhalb eines Monats, nachdem wir unsere Leis-
tungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben, 
zugehen.

  Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam.
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F.3.3 Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
  Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich 

Kosten und Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung 
nach C.2.2.1 nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist ge-
zahlt, können wir die YoungDriver-Versicherung mit sofor-
tiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirk-
sam, wenn Sie  diese Beträge innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.2.3).

F.4 Zugang der Kündigung
  Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der 

jeweiligen Frist zugeht.

F.5 Beitragsabrechnung nach Kündigung
  Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres 

steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes ent-
fallende Beitrag anteilig zu.

G Anpassung des Beitrags
  Wir sind berechtigt, die Tarife für bestehende Verträge an 

den aktuellen Schaden- und Kostenverlauf anzupassen. 
Dabei müssen wir die anerkannten Grundsätze der Ver-
sicherungstechnik beachten und die Merkmale zur Bei-
tragsberechnung des bei Abschluss des Vertrags gelten-
den Tarifs berücksichtigen. Wir dürfen den Ansatz für ver-
sicherungstechnischen Gewinn, wie er eventuell bei dem 
bei Abschluss des Vertrags geltenden Tarifs kalkuliert 
 worden war, nicht erhöhen.

  Der angepasste Tarif wird ab Beginn der nächsten Versi-
cherungsperiode berücksichtigt. Abweichende Vereinba-
rungen (z.B. Zuschläge oder Rabatte) bleiben unberührt.

  Wir sind verpflichtet, Ihnen die Beitragserhöhung spätes-
tens einen Monat vor Wirksamwerden mitzuteilen und Sie 
auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen.

  Sie können den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
 Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Tarif-
erhöhung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung 
kündigen.

H  Meinungsverschiedenheiten und  
Gerichtsstände

H.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
 Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Sollte dies 

einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt 
mit uns auf, damit wir die Angelegenheit klären können.

H.1.1 Versicherungsombudsmann
  Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht 

zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht 
zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, kön-
nen Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen 
wenden.

 Versicherungsombudsmann e.V.
 Sitz:  Leipziger Straße 121
    10117 Berlin
 Anschrift: Postfach 08 06 32
    10006 Berlin
 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
 Internet: www.versicherungsombudsmann.de
  Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 

und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungs-
stelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungs-
verfahren teilzunehmen.

  Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine 
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können 
sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwer-
de wird dann über diese Plattform an den Versicherungs-
ombudsmann weitergeleitet.

H.1.2 Versicherungsaufsicht
 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder  treten 

Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 
auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Auf-
sicht wenden.

 Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
 – Bereich Versicherungsaufsicht –
 Graurheindorfer Straße 108 
 53117 Bonn 
 E-Mail: poststelle@bafin.de
 Internet: www.bafin.de
 Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist 

und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
H.1.3 Rechtsweg
 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 

beschreiten.

H.2 Gerichtsstände
H.2.1 Wenn Sie uns verklagen
  Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie 

insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
 –  dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig 

ist,
 –  dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für 

die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.
H.2.2 Wenn wir Sie verklagen
  Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ins-

besondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
 –  dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig 

ist,
 –  dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die 

Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den 
Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Ge-
werbebetrieb abgeschlossen haben.

H.2.3  Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins 
Ausland verlegt

  Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz außerhalb Deutsch-
lands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach 
H.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Ge-
schäftssitz zuständig ist.

H.3 Anzuwendendes Recht
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

I Embargobestimmung
  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-

mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

  Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von 
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland ent-
gegenstehen.




